
Angelegenheiten, bei Jugendlichen den Abteilungen Volksbildung recht
zeitig vor der Entlassung ausreichende Informationen über die allge
meine und berufliche Entwicklung der Strafgefangenen während des 
Strafvollzuges und Hinweise über den künftigen Berufseinsatz, die 
Familien Verhältnisse und über die Weiterführung der gesellschaftlichen 
Erziehung zu geben.

(2) Bei Strafaussetzung auf Bewährung sind diese Informationen 
mit der Antragstellung zu verbinden.

§ 63
(1) Die Ämter für Arbeit und Berufsausbildung der Räte der Kreise 

haben den Abteilungen Innere Angelegenheiten auf Anforderung 
Arbeitsplätze bereitzustellen und zu veranlassen, daß rechtzeitig ent
sprechende Arbeitsverträge vorbereitet werden.

(2) Die Arbeitsaufnahme soll möglichst in der früheren Arbeitsstelle 
oder in solchen Betrieben, Einrichtungen und Arbeitskollektiven erfol
gen, in denen die günstigsten Bedingungen für die weitere gesellschaft
liche Erziehung vorhanden sind.

§ 64
(1) Die Räte der Kreise, Abteilung Volksbildung, sind für die Orga

nisierung der Vorbereitung und Durchführung der Wiedereingliederung 
entlassener Jugendlicher und ihre Betreuung verantwortlich. Sie 
fördern gemeinsam mit ehrenamtlichen Jugendlichen den weiteren 
Erziehungsprozeß.

(2) Die Abteilungen Volksbildung der Räte der Kreise legen in Zu
sammenarbeit mit den zuständigen Fachabteilungen und nach Rück
sprache mit den Erziehungsberechtigten für die Strafentlassenen Jugend
lichen einen geeigneten Arbeitsplatz und eine wohnraummäßige Unter
bringung fest. Die Weiterführung einer begonnenen Berufsausbildung 
nach der Entlassung ist zu sichern.

(3) Die Ämter für Arbeit und Berufsausbildung der Räte der Kreise 
haben den Abteilungen Volksbildung Ausbildungsplätze bereitzustellen, 
und — soweit erforderlich — zu veranlassen, daß die Betriebe, Einrich
tungen und Genossenschaften mit den Jugendlichen bereits vor ihrer 
Entlassung einen Lehrvertrag abschließen.

§ 65
(1) Die Räte der Kreise haben einmal jährlich einen Bericht über 

die Vorbereitung und Durchführung der Wiedereingliederung durch die 
Räte der Städte und Gemeinden, die Abteilungen Innere Angelegen
heiten und Volksbildung, andere Fachorgane sowie Betriebe und Ein
richtungen entgegenzunehmen.

(2) Die Räte der Kreise sind verpflichtet, den Volksvertretungen 
einmal jährlich über die Wiedereingliederung zu berichten.
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